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Vorwort 

Die Rechtsvergleichung gilt in Deutschland traditionell als Domäne der Zivil-
rechtswissenschaft. Dies muß verwundern, denn mit dem Fortschreiten der euro-
päischen Integration wird die Notwendigkeit immer dringlicher, sich auch mit 
dem Verfassungs- und Verwaltungsrecht der europäischen Partnerländer ausein-
anderzusetzen. Nur so kann es nämlich gelingen, im Integrationsprozeß effektive 
Lösungen für die gemeinsamen rechtlichen Probleme zu finden. Die Argumen-
tation der Vertreter anderer Nationen bleibt häufig unverständlich, wenn man die 
jeweilige Rechtstradition nicht kennt und versteht. Aber auch die Möglichkeit, 
aus den Erfahrungen, Erfolgen und Fehlern der Nachbarn zu lernen, sollte die 
deutsche Verwaltungsrechtswissenschaft nicht gering schätzen. Für unsere Kol-
legen aus dem anglo-amerikanischen Rechtskreis ist dies seit Jahrzehnten eine 
Selbstverständlichkeit. 

Zu den Gebieten, in denen eine rechtsvergleichende Untersuchung besonders 
fruchtbar ist, gehört das Rundfunkrecht. Rundfunkwellen kennen keine Gren-
zen. Der Blick über den Grenzzaun liegt daher gleichsam in der Natur der Sache. 
Zudem haben sich gerade in diesem Rechtsgebiet in den letzten Jahren - nicht zu-
letzt aufgrund der Harmonisierungsbemühungen der Europäischen Kommis-
sion - zahlreiche gemeinsame Strukturen herausgebildet. Die zunehmende Glo-
balisierung des Rundfunk- und Multimediamarktes wird diese Vereinheitli-
chungstendenzen weiter vorantreiben. Dennoch gibt es noch keine systematisch 
angelegte Untersuchung, in der die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der eu-
ropäischen Rundfunkordnungen herausgearbeitet wurden. Die vorliegende Un-
tersuchung soll einen Beitrag dazu leisten, diese Lücke zu schließen. Sie kann zu-
dem den aufstrebenden osteuropäischen Nachbarn, die ihre neuen Rundfunksy-
steme auf Basis der Erfahrungen Westeuropas errichten wollen, einen Anhalt ge-
ben, verschiedene Spielarten demokratischer Rundfunkordnungen kennenzuler-
nen. 

Die Studie wurde im Wintersemester 1995/96 vom Fachbereich Rechtswissen-
schaft II der Universität Hamburg als Habilitationsschrift angenommen. Die 
European Group of Public Law hat sie anläßlich ihrer Spetses Reunion 1996 mit 
einem Sonderpreis ausgezeichnet. 

Besonderer Dank gilt meinem akademischen Lehrer Herrn Senator Prof. Dr. 
Wolfgang Hoffmann-Riem. Seine vielfältigen Anregungen und seine kritische 
Begleitung während meiner wissenschaftlichen Ausbildung waren mir eine un-
schätzbare Hilfe. Auch die Hinweise von Prof. Dr. Hans Peter Bull, der das 
Zweitgutachten erstellt hat, und Prof. Dr. Peter Behrens haben zum Gelingen der 
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Arbeit beigetragen. Zu danken habe ich zudem Benoi't Danard (Paris), Ad van 
Loon (Straßburg), Cristiana Orlandi (Rom/Hamburg), Modesto Saavedra (Gra-
nada) und Michael Wagner (Genf), ohne deren Hilfe ich bei der Materialsuche auf 
unüberwindliche Schwierigkeiten gestoßen wäre. Wertvolle finanzielle Unter-
stützung gewährten schließlich die Deutsche Forschungsgemeinschaft sowie die 
VG Wort. 

Hamburg, im September 1996 Bernd Holznagel 
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Einleitung 

Der Rundfunk war in Europa bis zu Beginn der achtziger Jahre überwiegend 
eine rein nationale Angelegenheit. In den meisten Staaten hatten sich bereits im 
Verlauf oder kurz nach dem Zweiten Weltkrieg öffentliche Rundfunkmonopole 
herausgebildet, deren Programmauftrag darauf begrenzt war, das einheimische 
Publikum mit Informationen, Bildung und Unterhaltung zu versorgen. Da es 
sich bei diesen Veranstaltern um vertikal integrierte Unternehmen handelte, die 
über eigene Produktionskapazitäten, über eigene Sendestudios und zum Teil über 
eigene Sendeanlagen verfügten, gab es für sie auch außer der eigentlichen Pro-
grammtätigkeit nur geringe Anreize, sich transnational zu betätigen. Eine gewisse 
internationale Zusammenarbeit, z.B. im Rahmen der Eurovision, war nur bei der 
Berichterstattung über bedeutende Kultur- und Sportveranstaltungen üblich1. Zu 
einem grenzüberschreitenden Rundfunk kam es darüber hinausgehend eher zu-
fällig2, da Rundfunkwellen nicht an den Grenzen haltmachen. Einige wenige na-
tionale Programme - vor allem in den grenznahen Gebieten - waren auch in den 
Nachbarstaaten zu empfangen. 

Diese Situation hat sich heutzutage grundlegend verändert. Die Möglichkeiten, 
Rundfunkprogramme gezielt im Ausland zu verbreiten und dort zu empfangen, 
wurden durch die neuen Kommunikationstechnologien erheblich ausgeweitet. 
Dies versteht sich beim Satellitenrundfunk, der in jüngster Zeit eine rasante 
Wachstumstendenz aufweist3, von selbst, da die Sendeellipsen der Satelliten aus 
technischen Gründen weit über ein nationales Territorium hinausreichen und so-
mit „von Natur aus" das Spill-over-Phänomen verursachen4. Aber auch die Ka-
belnetze werden zunehmend zur Verbreitung ausländischer Programme genutzt, 
nachdem nationale Beschränkungen vielfach als Verstoß gegen EG-Recht einge-
stuft wurden und in der Folge aufgehoben werden mußten. Der grenzüberschrei-
tende Rundfunk wird schon bald eine weitere Expansionsphase durchlaufen. 
Denn durch die Digitalisierungstechnik wird es möglich, die Übertragungswege 
bei Kabel und Satellit zu vervielfachen und die Kosten für die Programmverbrei-
tung zu senken. Beispielsweise können die ab Ende 1995 in Betrieb gehenden drei 
Astra Satelliten 1 E, 1 F und 1 G jeweils um die hundert digitale Fernsehprogram-
me ausstrahlen. Zudem ist in den nächsten Jahren zu erwarten, daß auch die Tele-
kommunikationsnetze für die Verbreitung ausländischer Rundfunksendungen 

1 S. Art. 2 § 5 und § 6 Statutes of the European Broadcasting Union; Gressmann, 397 (397ff.); 
Wagner, E-I 2. 

2 Zur traditionellen nationalen Ausrichtung des Rundfunks s. auch Magiera, 51 (51 ff.). 
3 Meyrat, ZUM 1994,129 (129ff.); Kleinsteuber, RuF 1991, 506 (512ff.). 
4 Müller-Römer, A 147 (A 153); Siebenhaar, 31. 
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genutzt werden. Als Vorbote dieser zukünftigen Entwicklung kann das Internet 
angeführt werden, wo bereits heute - wenn auch noch im Experimentierstadium 
befindlich - z.B. amerikanische Hörfunkangebote empfangen werden können. 

Bedeutsam ist auch die veränderte wirtschaftliche Bedeutung des Rundfunk-
sektors. Mit der Zulassung kommerziell orientierter Veranstalter, die europaweit 
zu beobachten war und die zur Herausbildung der dualen Rundfunkordnung ge-
führt hat, entwickelte sich dieser Sektor zu einem stark expandierenden Wirt-
schaftszweig. Der Jahresumsatz der Fernseh- und Filmwirtschaft wurde in West-
europa im Jahre 1990 auf ca. 45 Mrd. D M geschätzt. Bis zum Jahre 2000 soll er auf 
65 Mrd. D M anwachsen5. Nutznießer dieser Entwicklung sind aber nicht nur die 
Rundfunkveranstalter oder die mit ihnen verbundenen Werbeagenturen. Beson-
dere Gewinnerwartungen hegen auch die Filmproduzenten, da sich die jährlich 
benötigten Programmstunden mit jedem neuen Anbieter erhöhen und die ver-
mehrte Nachfrage zu einer Kostenexplosion bei Fernsehprogrammen geführt 
hat6. Ähnlich ist die Lage für die Endgerätehersteller, die sich mit der Einführung 
einer europaweit geltenden Norm für das hochauflösende Fernsehen die Rücker-
oberung längst verloren geglaubter Märkte erhoffen7. 

Auf den audiovisuellen Märkten sind nicht nur Medienunternehmen wie etwa 
Verlage, sondern auch branchenfremde Gesellschaften z.B. aus der Finanz- oder 
Bauwirtschaft aktiv geworden. Eine Reihe von Konzernen, beispielsweise die Fin-
invest des Silvo Berlusconi, die Kirch-Gruppe oder Bertelsmann, ist dabei längst 
europaweit, zum Teil sogar global tätig8. Zudem haben sie ihre geschäftlichen Ak-
tivitäten zunehmend diversifiziert, so daß sie ihr Geld heute auch in rundfunk-
fremden Sektoren wie der Video-, Film- oder Zeitungsbranche verdienen9. Die 
etablierten Rundfunkunternehmen werden auf den zukünftigen Multimedia-
Märkten auf neue, wirtschaftlich mächtige Konkurrenten treffen. Die Computer-
industrie will ihr Wissen einsetzen, um für diese vielversprechenden Märkte neue 
Produkte anzubieten. Die Telekommunikationsbranche plant, ihre Netze ver-
stärkt für die Übertragung digitaler Dienste und Programme einzusetzen. U m die 
Ausgangsbedingungen für den Wettbewerb zu verbessern, läßt sich in jüngster 
Zeit die Bildung von strategischen Allianzen beobachten, die diese zentralen drei 
Branchen übergreifen10. Diese Entwicklung wird die schon jetzt zu beobachtende 
Internationalisierung des Multimedia-Geschäfts weiter vorantreiben. 

Die Nationalstaaten sind heute längst nicht mehr in der Lage, diese globalen 

5 S. Kleinsteuber/Rossmann, 145. Zu den Wachstumsmöglichkeiten der europäischen Rund-
funkmärkte s. auch Luyken, RuF 1989, 167 (167ff.). 

6 Zur Lage auf den europäischen Filmmärkten s. Wilde, MP 1992,108 (108ff .)\Jezequel, RuF 
1994, 200 (200ff.); Braunschweig/Keidel, MP 1991, 777 (777ff.). 

7 Zum Stand der europäischen HDTV-Politik s. Kleinsteuber, RuF 1994, 5 (5ff.); Kaitatzi-
Wbitlock, European Journal of Communication, 1994, 173 (173ff.); Siebenhaar, 207ff.; Gruber, 
174 ff. 

8 S. Muzik, 251ff.; Henle, 104f.; Sänches-Tabernero, 84ff.; Geppert, 44f. 
9 Hierzu s. nur Kleinsteuber/Rossmann, 263ff. 
10 Hierzu Sehr ape, 56 ff. 
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technologischen und wirtschaftlichen Entwicklungen im Medienbereich allein zu 
steuern1 1 . Vielmehr sind sie zunehmend mit dem Problem konfrontiert, daß ihre 
Regulierungsbemühungen durch den grenzüberschreitenden Rundfunk unter-
laufen werden können und damit an Wirkungskraft verlieren1 2 . Beispielsweise 
kann ein Verbot, ein nach nationalen Wertmaßstäben als pornographisch einge-
stuftes Programm auszustrahlen, in der Praxis dadurch umgangen werden, daß es 
durch einen ausländischen Satelliten ausgestrahlt wird1 3 . Aber auch beim Kabel-
rundfunk besteht die Gefahr, daß Anbieter die nationalen Vorkehrungen ignorie-
ren und ihre Sendungen vom Ausland aus ins Heimatland verbreiten. Die Weiter-
verbreitung ausländischer Programme läßt sich im Bereich der Europäischen 
Union nur bedingt beschränken, da der Europäische Gerichtshof den grenzüber-
schreitenden Rundfunk dem Schutz der Dienstleistungsfreiheit unterstellt hat1 4 . 

Eine Regulierung der mit dem grenzüberschreitenden Rundfunk und den mul-
tinational operierenden Unternehmen verbundenen Problemlagen, wie z .B . viel-
faltsgefährdenden Konzentrationsprozessen 1 5 , kann daher erfolgversprechend 
nur auf der supranationalen Ebene angestrebt werden. Es ist also kein Zufall, daß 
sich die Europäische Union und der Europarat seit vielen Jahren darum bemü-
hen, einen rechtlichen Rahmen für den Rundfunk, aber auch für andere audiovi-
suelle Bereiche zu entwickeln1 6 . Obgleich auch dieser Rahmen zu eng ist, um ei-
nen Wirtschaftszweig, der durch Internationalisierung, wenn nicht gar durch 
Globalisierung geprägt ist17, umfassend zu regulieren, eröffnen sich hier doch 
zahlreiche Möglichkeiten einer rechtlichen Steuerung. 

Über die Ziele einer solchen Steuerung bestehen jedoch im Schrifttum erhebli-
che Kontroversen. Es ist zudem weder geklärt, auf welche Regelungsfelder sie 
sich erstrecken soll, noch auf welche Instrumente zurückzugreifen ist. Umstritten 
ist insbesondere, wieweit ein spezifisches Medien- bzw. Rundfunkrecht 1 8 oder 
wieweit das allgemeine Wirtschaftsrecht - gegebenenfalls mit medienspezifischen 
Abwandlungen 1 9 - als Grundlage für eine übergreifende europäische Regulie-
rung in Betracht kommt. N u r eines scheint gewiß: Die Chancen, die anstehende 
Harmonisierungsaufgabe zu bewältigen, dürften in dem Maße steigen, wie es ge-

11 Die Grenzen einer nationalstaatlichen Steuerung beschreibt eindrucksvoll Guehenno, Das 
Ende der Demokratie, 1994. 

12 Hierzu insbesondere Geppert, 123 ff. 
13 S. z.B. Gruber, 155ff.; Becker, ZUM 1994, 125 (125f.); Geppert, 137. 
14 S. nur EuGH 30.4. 1974 - Rs 155/73 (Sacchi), Slg. 1974, 409; EuGH 18.3. 1980 - Rs 52/79 

(Debauve), Slg. 1980, 833; EuGH 26.4. 1988 - Rs 352/85 (Bond van Adverteerders), Slg. 1988, 
2085. 

15 Hierzu z.B. Geppert, 123ff.; Henle, 104ff.; Kleist, Harmonisierung, 97 (100ff.). 
16 Einen Überblick hierüber geben Dörr, 69ff., 122ff.; Eberle, AfP 1993, 422 (422ff.); Goer-

lich/Möwes, Jura 1991,113 (113ff.); Möwes/Schmitt-Vockenhausen, EuGRZ 1990, 121 (129ff.). 
17 Hierzu s. nur Negrine/Papathanassopoulus, The Internalization of Television, 1990; Sep-

strup, Transnationalization of Television in Western Europe, 1990. 
18 Dies befürworten z.B. Stock, RuF 1989,180 (199ff.); Hoffmann-Riem, Erosionen, 56ff. 
19 Hierfür tritt z.B. Mestmäcker, Uber den Einfluß von Ökonomie und Technik, 13 (162ff., 

insbesondere 172), ein. 
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lingt, an den nationalen Traditionen der Rundfunkrechtssetzung anzuknüpfen20. 
Zwar haben die Staaten ihre Rundfunkordnungen bisher weitgehend auf die je-
weils national auftretenden Problemlagen ausgerichtet, so daß eine Heterogenität 
von Systemen und Einzelregelungen zu verzeichnen ist. Im Kommunikationsbe-
reich gibt es aber auch viele strukturelle Parallelen, die häufig einen ähnlichen Re-
gulierungsbedarf ausgelöst und eine vergleichbare Problembewältigung verur-
sacht haben21. Als ein gemeinsames Problem hat sich z.B. herausgestellt, daß die 
nationalen Regierungen und die politischen Parteien in vielfältiger Weise versu-
chen, auf den Hörfunk und das Fernsehen Einfluß zu nehmen. Die Rundfunkge-
setzgeber haben daher durchgängig Vorkehrungen geschaffen, um diesen Gefah-
ren für die Unabhängigkeit der Programmgestaltung entgegenzuwirken. 

An den Gemeinsamkeiten der jeweiligen nationalen Rundfunkregulierung ha-
ben sich auch die Europäische Gemeinschaft und der Europarat orientiert, als sie 
sich mit der Ausarbeitung der Fernsehrichtlinie und des Fernsehübereinkom-
mens darum bemüht haben, eine die verschiedenen Regelungswerke übergreifen-
de Rahmenordnung für den grenzüberschreitenden Rundfunk zu schaffen22. Die 
Vorschriften der betroffenen Staaten mußten in der Umsetzungsphase den euro-
parechtlichen Vorgaben angepaßt werden, was eine Angleichung der nationalen 
Rechtsordnungen weiter gefördert hat23. Gleichwohl ist mit ihrem Inkrafttreten 
das Harmonisierungspotential noch nicht erschöpft. Sowohl die Fernsehrichtli-
nie wie auch das Fernsehübereinkommen beziehen sich im wesentlichen auf wirt-
schaftlich relevante Problemstellungen. Die demokratie- und kulturbezogenen 
Aspekte der Rundfunktätigkeit, die bisher im Mittelpunkt der Regulierungsbe-
mühungen der Nationalstaaten standen und deren Gewährleistung für den euro-
päischen Rechtskreis - im Unterschied zum amerikanischen - bisher kennzeich-
nend war, bleiben nahezu vollständig ausgespart24. Fragen der Konzentrationsbe-
grenzung, der inhaltlichen Sicherung des Pluralismus, aber auch des Jugendschut-
zes sind im europäischen Recht nur unzulänglich oder überhaupt nicht geregelt. 

In dieser Abhandlung soll ermittelt werden, inwiefern sich in den Mitgliedstaa-
ten der Europäischen Union bereits gemeinsame Strukturen des Rundfunkrechts 
entwickelt haben. Ihr liegt also die Forschungsfrage zugrunde, ob sich in diesen 
Staaten bereits eine Art europäisches Gemeinrecht des Rundfunks herausgebildet 
hat. Dabei geht es jedoch nicht darum, die Blickrichtung zu verengen und allein 
gleiche oder zumindest sehr ähnliche nationale Vorschriften rechtsvergleichend 
zu dokumentieren und zu analysieren25. U m die anstehende Harmonisierungs-

2 0 So auch Geppert, 137. 
21 S. insbesondere Hoffmann-Riem, Licensing and Supervision of Broadcasting, 1995. 
22 S. Kommission der Europäischen Gemeinschaft, Fernsehen ohne Grenzen, 209ff.; 286ff. 
23 Zur Umsetzung der Fernsehrichtlinie s. Martín-Pérez de Nanclares, Die EG-Fernsehricht-

linie, 181 ff.; Orlandi/Holznagel, Transposition of theEC „Television without Frontiers" Direc-
tive: Advertising, Sponsorship and Programme Quotas, 1993. 

2 4 Hierzu im einzelnen Zweiter Teil, Zweites Kapitel, D. S. auch Hoffmann-Riem, Erosionen, 
50f.; Siebenhaar, 167. 

2 5 Hierzu jüngst Martín-Pérez de Nanclares, Die EG-Fernsehrichtlinie, 1995. 
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aufgabe in Europa sachgerecht zu bewältigen, kann es auf Abweichungen in eher 
marginalen Fragen der Regulierung nicht ankommen. Von einem europäischen 
Gemeinrecht des Rundfunks soll daher im folgenden immer dann gesprochen 
werden, wenn in den Staaten vergleichbare Ziele mit ähnlichen Steuerungskon-
zepten oder gar mit identischen Instrumenten verfolgt werden. Ein solch weites 
Begriffsverständnis steht auch nicht im Widerspruch zur bisherigen Übung, da 
sich im Schrifttum noch kein einheitlicher Gemeinrechtsbegriff herausgebildet 
hat26. 

Soweit in den Rechtsordnungen gemeinsame Regelungsansätze gefunden wer-
den, könnte dies die Grundlage für eine weitere Harmonisierung auf europäi-
scher Ebene darstellen. Die Notwendigkeit einer solchen Maßnahme müßte aber 
weiterhin jeweils bereichsspezifisch begründet werden. Darüber hinaus könnte 
auf Prämissen und Steuerungskonzepte gemeinrechtlicher Lösungen zurückge-
griffen werden, wenn zukünftige Regulierungsprobleme, die z.B. mit der Einfüh-
rung digitaler Techniken und mulitimedialer Angebote entstehen werden, im 
Kontext hergebrachter Traditionen zu bewältigen sind. Schließlich kann diese 
rechtsvergleichend angelegte Studie als Ideenlieferant dienen, um das nationale 
rundfunkrechtliche Instrumentarium zu verbessern27. Aus den Erfahrungen an-
derer Staaten kann auch gelernt werden, ob eine in der aktuellen Diskussion be-
findliche rechtliche Regelung die gewünschten Effekte zeitigen kann oder nicht. 

Im ersten Teil der Arbeit wird die Rundfunkentwicklung in ausgewählten EU-
Mitgliedstaaten nachgezeichnet. Im einzelnen werden die Ursprünge und we-
sentlichen Entwicklungsetappen von fünf, für die europäische Situation typi-
schen Rundfunkordnungen skizziert. Dabei wird der Frage nachgegangen, wel-
che grundlegenden, vergleichbaren Problemstellungen der Regulierung sich bis-
her ergeben haben. Dieser historisch-politisch orientierte Einstieg verfolgt das 
Ziel, in die unterschiedlichen Rundfunksysteme einzuführen und erste Selek-
tionskriterien für den späteren Rechtsvergleich zu ermitteln. 

Die gemeinsamen normativen Grundlagen der nationalen Rundfunkordnun-
gen sind der Gegenstand des zweiten Teils. Zunächst wird das in den ausgewähl-
ten Staaten jeweils gültige Konzept der Kommunikations- bzw. Rundfunkfrei-
heit vorgestellt und untersucht, ob sich ein ähnliches Verständnis der verfassungs-
normativen Prämissen der Rundfunkordnung herausgebildet hat. Vereinheitli-
chungstendenzen des nationalen Rechts sind insbesondere durch die Aktivitäten 

2 6 Der Begriff „Gemeinrecht" wird vielmehr in verschiedensten Zusammenhängen und mit 
sehr unterschiedlicher Bedeutung verwandt. Bullinger, Öffentliches Recht und Privatrecht, 81 f., 
versteht z.B. unter Gemeinrecht ein allgemeines Recht des staatlichen Gemeinwesens für 
Rechtsverhältnisse, das die traditionelle Unterscheidung zwischen öffentlichem Recht und Pri-
vatrecht ablösen soll. Haberle bezeichnet mit Gemeinrecht gemeinsame Rechtsgrundsätze von 
Staat und Kirche (JZ 1966, 384 (384ff.)) oder von Staat und Völkergemeinschaft (AöR 1967,257 
(279f.)). Schließlich wird der Gemeinrechtsbegriff auch eingesetzt, um einen Grundbestand all-
gemein anerkannter Rechtsprinzipien i.S. eines Natur- oder Vernunftsrechts zu charakterisieren. 
So wohl Esser,344ÍÍ. 

2 7 Zu dieser allgemeinen Aufgabe der Rechtsvergleichung s. Ebert, 174ff.; Constantinesco, 
331 ff.; Heldrich, 749; ZweigertlKötz, 17ff. 
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der Europäischen Union ausgelöst worden. Das zweite Kapitel befaßt sich daher 
ausschließlich mit diesen europarechtlichen Vorgaben für die mitgliedstaatlichen 
Rundfunkordnungen. Zu Beginn werden die medienpolitischen Zielsetzungen 
und Kompetenzen der Europäischen Union resümiert. Daraufhin wird auf die 
Umsetzung der Grundfreiheiten des EG-Vertrages im Rundfunksektor einge-
gangen. Im Mittelpunkt der Darstellung stehen dabei die Vorschriften über die 
Dienstleistungs- und Wettbewerbsfreiheit. Abschließend werden die Bemühun-
gen der Europäischen Kommission kritisch beleuchtet, nationale rundfunkrecht-
liche Vorschriften per Richtlinie zu harmonisieren. Im letzten Kapitel werden die 
Aktivitäten des Europarates im Rundfunkbereich abgehandelt, da auch sie zur 
Annäherung des nationalen Rechts geführt haben. 

Auf die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Rundfunkordnungen wird im 
dritten Teil eingegangen. Es wird ermittelt, ob sich Vereinheitlichungstendenzen 
bis in das einfache Gesetzesrecht feststellen lassen. Zunächst werden die allgemei-
nen Strukturvorgaben für öffentliche und private Rundfunktätigkeiten nachge-
zeichnet. Es werden z.B. die zentralen Rechtsgrundlagen, die Organisation und 
Finanzierung des öffentlichen Rundfunks sowie die Zulassung und die Beauf-
sichtigung der privaten Anbieter vorgestellt. Anschließend wird das nationale 
und europäische Rundfunkrecht in ausgewählten Bereichen und zwar in Form 
eines Querschnittvergleichs dargestellt. Untersuchungsfelder sind die Pro-
grammsteuerung, die Sicherung kultureller Identität, die Förderung der Pro-
grammindustrie, die Zugangsrechte zum Rundfunk sowie die Maßnahmen zur 
Konzentrationsbegrenzung, zur Werbebeschränkung sowie zum Jugend- und 
Persönlichkeitsschutz. In einer abschließenden Gesamtschau wird auf die Bedeu-
tung der gefundenen Gemeinsamkeiten und Unterschiede eingegangen. 

Im letzten Teil ist zu erörtern, welche neuen Gefährdungen für die Realisierung 
der normativen Prämissen der Rundfunkordnungen bereits entstanden bzw. 
schon jetzt absehbar sind. Zudem soll der Versuch unternommen werden, Wege 
aufzuzeigen, auf denen ihnen begegnet und damit das Rundfunkrecht, anknüp-
fend an die gemeinsame europäische Rechtstradition, weiterentwickelt werden 
könnte. 



Erster Teil 

Rundfunkentwicklung in ausgewählten 
EU-Mitgliedstaaten 

A. Einleitung 

Die Entwicklung der Europäischen Rundfunkordnung und die Geschichte ih-
rer Regulierung haben sich jenseits aller nationalen und kulturellen Besonderhei-
ten in historischen Etappen vollzogen, die durch eine jeweils in sich vergleichbare 
politische und technologische Entwicklung geprägt waren. In der Anfangsphase 
des Rundfunks in den zwanziger Jahren dieses Jahrhunderts wurden die techno-
logischen und organisatorischen Voraussetzungen für die Verbreitung des neuen 
Mediums in den Ländern Europas geschaffen. Die anschließende Phase des II. 
Weltkrieges ist geprägt durch die Nutzung des Rundfunks zu Propagandazwek-
ken und damit durch die Stärkung des staatlichen Einflusses auf die nationalen 
Rundfunkveranstalter. In der Nachkriegszeit vollzogen sich Ausbau und Reform 
des öffentlichen Rundfunks, bis sich mit der Einführung des privaten Rundfunks 
in allen europäischen Staaten duale Rundfunkordnungen herausgebildet hatten. 
Den vorläufigen Schlußpunkt der Entwicklung setzen die Erprobung und die 
Einführung der neuen Technologien in den nationalen und internationalen Rund-
funkmärkten. 

Diese Entwicklung des europäischen Rundfunks wird im folgenden Kapitel 
am Beispiel von fünf Staaten nachgezeichnet. Als Untersuchungsfelder wurden 
Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien und Spanien ausgewählt, die 
von der Rezipientenzahl, der Anzahl der Rundfunkanbieter und ihrer ökonomi-
schen Bedeutung in etwa vergleichbar sind. Zudem haben diese Staaten, vor allem 
aber Deutschland, Frankreich und Großbritannien, in der Vergangenheit einen 
erheblichen, zum Teil vorherrschenden Einfluß auf die vereinheitlichende 
Rechtssetzung der Europäischen Gemeinschaft ausgeübt. Ihre rundfunkrechtli-
chen Vorschriften sind daher in vielen Bereichen zum Vorbild für eine europäi-
sche Regulierung geworden. Zumindest mußten die nationalen Traditionen bei 
einer Kompromißfindung auf dieser Ebene berücksichtigt werden. 

Darüber hinaus weisen diese Rundfunkordnungen jedoch jeweils eine beson-
dere Typik auf, die eine vergleichende Untersuchung als besonders lohnend er-
scheinen läßt. Die Bundesrepublik ist durch den föderativen Aufbau ihres Rund-
funksystems und die ausschließliche Regulierungskompetenz der Bundesländer 
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gekennzeichnet. Die Rundfunkordnung der französischen Republik ist demge-
genüber von einem gegenläufigen Strukturprinzip geprägt. In ihm spiegelt sich 
die Tradition des strikt zentralistischen Staatsaufbaus wider. Die Entwicklung in 
Spanien ist von besonderem Interesse, weil der Hörfunk und das Fernsehen in 
diesem Land relativ lange einer direkten Kontrolle durch eine autoritäre Regie-
rung ausgesetzt waren. Eine demokratische Umgestaltung der Rundfunkord-
nung, die sich an westeuropäischen Vorbildern orientierte, konnte erst Mitte der 
siebziger Jahre eingeleitet werden. Für den britischen Rundfunk ist hingegen sei-
ne traditionell große Unabhängigkeit gegenüber dem Staat typisch. In Italien las-
sen sich die Gefahren einer exzessiven Kommerzialisierung des Rundfunksy-
stems studieren. Denn hier konnten sich private Hörfunk- und Fernsehtätigkei-
ten bis zu Beginn der neunziger Jahre fast ohne regulative Begrenzungen entfal-
ten. 

So ermöglicht die Beschäftigung mit den fünf genannten Rundfunkordnungen 
einen Uberblick über die Rechtsentwicklung im europäischen Rundfunkwesen 
auf der Grundlage der gemeinsamen historischen Rahmendaten einerseits, unter 
Berücksichtigung der nationalen Besonderheiten andererseits. Hierbei werden 
sich trotz aller politischen und kulturellen Differenzen strukturelle Gemeinsam-
keiten in der Entwicklung zeigen, die auf ein europäisches Gemeinrecht im 
Rundfunkwesen hindeuten. Die wichtigsten Aufmerksamkeitsfelder für die Re-
gulierung von Hörfunk und Fernsehen sind herauszuarbeiten, um auf diese Weise 
die Selektionskriterien für die rechtsvergleichende Untersuchung zu gewinnen. 

B. Bundesrepublik Deutschland 

I. Einführung 

Die deutsche Rundfunkordnung ist stark durch die Erfahrungen in der Zeit des 
Nationalsozialismus geprägt worden. Der Hörfunk war hier als wirksames Mittel 
der politischen Propaganda und Unterwerfung mißbraucht worden. In der 
Nachkriegszeit legten die westlichen Besatzungsmächte daher großen Wert dar-
auf, ein unabhängiges und an der Vielfalt der in der Gesellschaft vertretenen Mei-
nungen orientiertes Rundfunksystem zu schaffen. Als Vorbild fungierte die briti-
sche BBC, die als überparteiliche und gemeinwohlorientierte Rundfunkanstalt 
weltweite Achtung erlangt hatte. Ein wesentliches Kennzeichen des deutschen 
Rundfunks ist des weiteren sein föderalistischer Aufbau. Die öffentlichen Rund-
funkanstalten wurden nach einer Ubergangsphase durch Konzessionen der Be-
satzungsmächte auf der Grundlage von Staatsverträgen errichtet, an denen meh-
rere Bundesländer beteiligt waren. Auch die Zulassung privater Veranstalter in 
den achtziger Jahren ging zunächst auf die Initiative einzelner Länder zurück. Ei-
nen wesentlichen Einfluß auf die Ausgestaltung der neuen dualen Rundfunkord-
nung hat das Bundesverfassungsgericht genommen. Als eine Art Ersatzgesetzge-
ber haben die Verfassungsrichter Grundlinien für die Zuordnung von öffentli-
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chem und privatem Rundfunk aufgestellt, die die Länder bei der Ausformulie-
rung ihrer Rundfunkgesetze zu beachten hatten. 

II. Anfangsphase 

Der Aufbau eines allgemeinen „Unterhaltungsrundfunks" ist unmittelbar nach 
dem Ersten Weltkrieg von der Deutschen Reichspost initiiert und unter der Lei-
tung ihres Staatssekretärs Hans Bredow zielstrebig vorangetrieben worden1. Die 
Zuständigkeit der Reichspost begründete sich aus dem Telegrafengesetz, das ihr 
das alleinige Recht einräumte, Funkanlagen zu errichten und zu betreiben2. Da es 
der Reichspost aufgrund der staatlichen Finanzkrise unmöglich war, ihr Vorha-
ben eigenständig zu finanzieren, bemühte sich Bredow frühzeitig um eine Beteili-
gung kapitalkräftiger privater Interessengruppen3. Zu diesem Zweck wurden 
neun regionale Rundfunkgesellschaften des privaten Rechts gegründet. Die Ge-
sellschaften hatten die Aufgabe, Rundfunkprogramme herzustellen, die mittels 
posteigener Anlagen aufgenommen und ausgestrahlt werden sollten. Die Berliner 
„Radio Stunde AG" nahm dann im November 1923 den ersten regelmäßigen 
Hörfunkprogrammdienst in Deutschland auf4. 

Trotz der privatrechtlichen Organisationsweise des deutschen Rundfunks si-
cherte sich die Reichspost in den Anfangsjahren einen vorherrschenden Einfluß5. 
Durch den Zusammenschluß der Programmgesellschaften in der Reichsrund-
funkgesellschaft, die 1925 mit den Aufgaben eines zentralen Dachverbandes be-
traut wurde, konnte diese Stellung weiter ausgebaut werden. Zunächst erhielt die 
Reichspost 51 Prozent der Geschäftsanteile der Reichsrundfunkgesellschaft. Die-
se Vergünstigung stellte eine Gegenleistung für die Erteilung der Genehmigung 
dar, die seit 1926 für die Benutzung von Fernsendeanlagen nach dem Telegrafen-
gesetz erforderlich war. Die Reichspost beherrschte aber auch die einzelnen Pro-
grammgesellschaften, da diese Anteile ihres Aktienkapitals und die Mehrheit ih-
rer Stimmrechte auf die Reichsrundfunkgesellschaft übertragen hatten6. Die In-
teressen der Reichspost gegenüber der Reichsrundfunkgesellschaft und den Pro-
grammgesellschaften wurden durch einen Rundfunkkommissar wahrgenom-
men7. 

Die rechtlichen Beziehungen zwischen der Reichspost und den Programmge-
sellschaften wurden durch Richtlinien geregelt, die den Genehmigungen beige-

1 Von Heister, 25ff.; Lerg, Funk und Presse, 30ff.; Bredow, 17ff. 
2 Gellner, 28. 
3 Pohle, Rundfunk, 27ff.; Lerg, Rundfunkpolitik, 247; Böckenförde/Wieland, AfP 1982, 77 

(80). 
4 Herrmann, 60 Jahre Rundfunkrecht, 3; Fessmann, 19. 
5 Hierzu Pohle, Rundfunk, 47ff.; Gabriel-Bräutigam, 66f.; Hoffmann-Riem, Der Schutz der 

Meinungsäußerungsfreiheit, 89 (89). 
6 Fessmann, 66f. 
7 Pohle, Rundfunk, 42ff.; Fessmann, 66, 68f. 
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fügt waren8. Mit der Aufstellung der Richtlinie sollte ein offener Konflikt um die 
Zuständigkeit im Rundfunkwesen vermieden werden, der sich mit dem wachsen-
den Einfluß des Hörfunks auf die öffentliche Meinungsbildung zuspitzte. Die 
Länder leiteten ihre Regelungskompetenz aus der ihr zustehenden Kulturhoheit 
ab, währenddessen das Reich auf seine Funkhoheit verwies. Die Richtlinien eröff-
neten den staatlichen Stellen Einflußmöglichkeiten, die einer Zensur nahekamen. 
Die Programmgesellschaften durften nur die politischen Informationssendungen 
verbreiten, die ihnen von der Nachrichtenstelle der „Drahtloser Dienst AG für 
Buch und Presse" zugeliefert wurden9 . Diese Gesellschaft befand sich jedoch 
mehrheitlich im Eigentum des Reichsinnenministeriums. Zudem wurde ein poli-
tischer Überwachungsausschuß eingesetzt, in dem Repräsentanten des Reichs 
und der Länder vertreten waren10. Der Ausschuß hatte über alle mit der Pro-
grammgestaltung zusammenhängenden politischen Fragen zu entscheiden. Uber 
die Zulässigkeit programmlicher Darbietungen auf dem Gebiet von Kunst, Wis-
senschaft und Volksbildung befand ein Kulturbeirat11, dessen Mitglieder von der 
zuständigen Landesregierung im Einvernehmen mit dem Reichsinnenministeri-
um berufen wurden. 

Durch die „Leitsätze für eine Neuordnung des Rundfunks" aus dem Jahre 
193212 wurde der Hörfunk zu einem Staatsrundfunk weiterentwickelt. Die Vor-
schriften waren durch die Reichsregierung geprägt, die den Hörfunk zukünftig 
als ihr Sprachrohr nutzen wollte. Die Reichspost, die traditionell die Unabhän-
gigkeit des neuen Mediums von parteipolitischen Interessen betonte, konnte ihre 
Vorstellungen in der Schlußphase der Weimarer Republik nicht mehr durchset-
zen. Die noch in privater Hand befindlichen Anteile der Reichsrundfunkgesell-
schaft und der Programmgesellschaften wurden daher auf das Reich und die Län-
der übertragen. Zudem durfte das Reichsinnenministerium einen Reichsrund-
funkkommissar einsetzen, der nun ausschließlich für die Programmgestaltung 
zuständig war. Für die regionalen Programmgesellschaften wurden ebenfalls 
Rundfunkkommissare eingesetzt, die vom Land ernannt wurden und der Wei-
sungsbefugnis des Reichsrundfunkkommissars unterworfen waren. 

III. Rundfunk als Propagandainstrument der Nationalsozialisten 

Die Nationalsozialisten begannen sofort nach ihrer Machtergreifung, den 
Rundfunk systematisch für ihre Propagandazwecke zu nutzen13. Die Rundfunk-
reform des Jahres 1932 erleichterte dieses Vorhaben. Das neugeschaffene Reichs-
ministerium für Volksaufklärung und Propaganda, dem Dr. Joseph Göbbels vor-

8 Hierzu BVerfGE 12, 205 (208, 232); Wieland, l l l f . ; Fessmann, 73. 
9 BVerfGE 12, 205 (232); Halefeldt, 45f.; Lerg, Rundfunkpolitik, 249. 
10 BVerfGE 12, 205 (233); Lerg, Rundfunkpolitik, 372ff.; Gabriel-Bräutigam, 68f. 
11 Gellner, 30; Fessmann, 66. 
12 Hierzu Wieland, 114ff.; Fessmann, 74ff., 8 2 f f P o h l e , Rundfunk, 118ff. 
13 BVerfGE 12, 205 (210); Diller, 56ff.; Pilz, lOff. 
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Gesetz über den privaten Rundfunk in Hessen (Hessisches Privatrundfunkgesetz - H P R G ) vom 
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Niedersächsisches Landesrundfunkgesetz (NdsLRG) vom 9. November 1993, GVB1.1993, 523. 

Runkfunkgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (LRG NW) i.d.F. vom 31. März 1993, 
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CSA, Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication modifiée et 
complétée, Paris: CSA, 1995, 73. 
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III. Verordnungen 
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du 18 janvier 1990, 759. 
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diotelevision, Gazetta Ufficiale n. 148 del 26 giugno 1993. 
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Convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI, 1 agosto 1988, abge-
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367ff. 
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- kriterien und -verfahren 223,230ff. 
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